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Burgen gehoren, schweren Schaden zufiigt. Viele Un-
berufene, die als Voraussetzung nichts als ihre Begei-
sterung mitbringen, fithren mit oder ohne Wissen der
Behorden Grabungen durch. BeidiesenunsachgeméfBen
Wiihlereien werden in der Regel weder Zeichnungen
noch richtige Photos noch Pldne noch Notizen an-
gefertigt, und die Funde, welche anldBlich derartiger
Raubgrabungen zutage geférdert werden, sind fiir die
Allgemeinheit und fiir die Wissenschaft verloren. Da,
wie gesagt, bei all diesen «Schatzgribern» ein guter Wille
durchaus vorhanden ist, hat es keinen Sinn, nur mit
Gesetz und Polizei gegen sie vorzugehen. Man sollte
vielmehr versuchen, sie als Arbeitskrifte fiir Grabun-
gen unter wissenschaftlicher Leitung zu gewinnen. In
dieser Richtung miifiten vor allem auch die Lehrer
wirken, da sich unter den «illegalen Wiihlméusen» sehr
viele Jugendliche befinden. Im Kanton Solothurn neh-
men zahlreiche junge und begeisterte Ausgraber an den
regelméBig durchgefiihrten Arbeitslagern der kantona-
len Altertlimerkommission teil (Sternenberg, Gren-
chen). Es ist Aufgabe des Grabungsleiters, diese Leute
von der Notwendigkeit einer wissenschaftlich einwand-
freien Grabungsmethode zu iiberzeugen. Die iltere
Generation ist dafiir verantwortlich, daB3 die heutige
Jugend zur richtigen Einstellung gegeniiber unseren
ererbten Kulturgiitern gelangt.

Leider werden schlechte Grabungen nicht nur von
Jugendlichen ausgefiihrt, sondern auch von unwissen-
den Erwachsenen. Als besonders verheerend wirkt sich
dies im Zusammenhang mit Konservierungsarbeiten
aus. Viele Baufachleute ohne historische oder archéo-
logische Bildung halten sich fiir befdhigt, eine Burg-
ruine zu restaurieren und die dazu notwendigen
Grabungsarbeiten durchzufithren. Dal} letzteres ver-
fehlt ist, ergibt sich daraus, daB solche Leute von
archdologischer Arbeitsmethode keine Ahnung haben;
ohne solide archéologische Vorarbeit fehlen aber die
Grundlagen fiir eine einwandfreie Konservierung. Be-
sonders schlimm verhilt es sich bei Rekonstruktionen.
Denn wie kann jemand, der nicht weil}, wie eine mittel-
alterliche Burg ausgesehen hat, eine solche wieder aus
den Triimmern erstehen lassen! Es ist zu hoffen, daB3
in Zukunft die Organe der kantonalen Denkmalpflege
gegen derartige schlechte Konservierungen und ver-
filschende Rekonstruktionen mit aller Schirfe vor-
gehen. Es ist richtig, daBl unsere Burgen und Ruinen
durch Ausgrabungen und Konservierungen dem Volke
zugénglich gemacht werden, doch muB3 dies mit aller
Sorgfalt und unter Beriicksichtigung einer wissenschaft-
lichen Ehrlichkeit geschehen. Wer in einer Burg Gra-
bungs- oder Konservierungsarbeiten durchfiihrt, ist
dafiir verantwortlich, daB3 der Nachwelt das richtige
Bild der Feste iiberliefert wird.

Leider glauben heute noch viele, eine fiir ein breiteres
Publikum bestimmte Arbeit diirfe unwissenschaftlichen
Inhaltes sein. Wer solcher Ansicht ist, mdge diese doch
einmal auf ein Schulbuch anwenden. Auch dieses ist
fiir ein groBes Publikum bestimmt, das von der Sache
nichts versteht und sich vielleicht nicht einmal fiir sie
interessiert. Dennoch muB3 der Inhalt eines Schulbuches
bei aller Einfachheit der Formulierung richtig sein, die
Jugend wiirde sonst ja falsche Dinge lernen. Genau
gleich verhilt es sich bei einer fiir das breite Publikum
bestimmten Arbeit. Die Leser haben die Voraussetzun-
gen nicht, den Inhalt eines Buches auf seine Richtigkeit
hin zu priifen. Gedrucktem schenkt man leicht Glau-
ben. Es besteht die Gefahr, dal iiber den Weg der

Druckerei Irrtiimer ins Volk getragen werden. Deshalb
sollte jeder Verfasser sein Werk desto strenger auf
seine wissenschaftliche Richtigkeit priifen, je grofer
der Leserkreis ist. Freilich sind der Lesbarkeit zuliebe
gewisse Konzessionen angebracht. Ein populidres Werk
benotigt keine Quellenangaben, es darf auf lange und
umfangreiche Herleitungen verzichten, und es soll
leicht verstindlich geschrieben sein. Abbildungen sind
durchaus am Platz. Das populdre Buch soll nicht Ge-
lehrsamkeit vermitteln, sondern eine fesselnde beleh-
rende Darstellung bieten. Aber dennoch muf es wissen-
schaftlich einwandfrei sein. Es darf keine Irrtiimer und
Unwabhrheiten enthalten: Je grofBer das Publikum, desto
groBer die Verantwortung des Verfassers.

Bedauerlicherweise vermag die umfangreiche Bur-
genliteratur in der Schweiz diese notwendigen Forde-
rungen nur zum kleinsten Teil zu erfiillen. Wohl gibt es
hervorragende rein wissenschaftliche Arbeiten, zu wel-
chen etwa diejenigen von W. Merz, L. Blondel und H.
Schneider gehoren. Die populdre Literatur dagegen ist
zu einem groBen Teil ungeniigend. Gewisse Verfasser
verraten ein geradezu unglaubliches Unwissen, sei es
iiber den mittelalterlichen Feudalismus, sei es iiber die
Burgenarchiologie. In verantwortungsloser Weise ver-
mitteln viele dieser Werke Unwahrheiten, welche, ein-
mal ins VolksbewuBtsein gedrungen, ein vollstindig
falsches Bild mittelalterlichen Adels und seiner Burgen
erzeugen missen.

DaB sich Wissenschaftlichkeit und populdre Dar-
stellungsweise durchaus vereinen lassen, hat E.Poeschel
mit seinem «Burgenbuch von Graubiinden» hin-
linglich bewiesen. Bei aller wissenschaftlichen Genauig-
keit liest sich dieses Werk geradezu spannend. Es muf}
und wird Aufgabe des Schweiz. Burgenvereins sein, die
alte, unbrauchbare, ja schidliche Burgenliteratur der
Schweiz nach und nach durch eine neue zu ersetzen,
welche verantwortungsvolle Wissenschaftlichkeit und
populire Darstellungsweise in sich vereinigt. W.M.

Rittertum

Schweizerische Dokumente, Hochadel im
Aargau?!

Im Jahre 1960 veranstaltete Hans Diirst auf Schlof3
Lenzburg eine Ausstellung «Rittertum und Hochadel
im Aargau». Noch nie war eine solche Schau organi-
siert worden ; um so mehr gebiihrt dem Initianten groBes
Verdienst. Ausstellungen von mittelalterlichem Mate-
rial zu organisieren ist deshalb in unserem Land
schwierig, weil in den meisten Fillen die Objekte feh-
len oder, im ganzen Land zerstreut, nur schwer zu be-
schaffen sind. Die Schau von 1960 war ausgezeichnet,
und zum Gliick war damals schon geplant, einen
Katalog herauszubringen, damit die groBe Arbeit fiir
die Zukunft nicht verloren sei und einem weiteren
Publikum unterbreitet werden konne. Auf Ostern liegt
die Publikation nun vor; urspriinglich als Ausstellungs-
katalog gedacht, ist sie ganz deutlich iiber diesen Rah-
men hinausgewachsen und gibt demnach mit ihren
348 Seiten und 380 Abbildungen einen Uberblick iiber
die ritterliche Kultur, vorwiegend in der Schweiz, wie
er sonst noch nie geschaffen wurde.

L H. Dirst, Aarau 1962



Der allgemeine Teil befaBt sich mit dem Rittertum
an sich und gibt im Bild wohl den groBten Teil der in
der Schweiz noch erhaltenen Dokumente zu diesem
Thema wieder. Folgende Kapitel sind in knappen Zu-
sammenfassungen beriicksichtigt: «Lehenswesen, Feu-
dalstaat, Recht und Gericht, Wirtschaft, Stidte, Bur-
gen, Bewaffnung, Schlacht bei Sempach, Turnier, Jagd,
Minnesang, Hofisches Epos, Profankunst der Ritter-
zeit, Ritter und Kirche, Heiliger Ritter Georg». Daly
bei dieser Gliederung besondere Riicksicht auf die
Verhiltnisse im Gebiet des heutigen Kantons Aargau
genommen wurde, liegt in der Grundkonzeption und
im ehemaligen Thema der Ausstellung. Und dennoch
greift die Arbeit weit iiber diese engen Grenzen hinaus
und gewiihrt eine treffliche Ubersicht. Besonders wert-
voll ist das reiche Bildmaterial. Es betrifft nicht nur die
Originaldokumente aller Sparten (Glas- und Wand-
malerei, Buchmalerei und Dichtung, Plastiken, Waffen,
Miinzen, Siegel usw.), sondern auch die vielen Schema-
zeichnungen und Ubersichtskarten.

Der zweite Teil ist im besonderen dem Hochadel im
Aargau gewidmet und zeigt, welch bedeutende Ge-
schlechter auf diesem Fleck Erde einst ihre Macht-
befugnisse geltend gemacht hatten. Nicht vergebens
wird darauf hingewiesen, wie sehr aargauischer Boden
von Feudalerinnerungen wundersam durchtrinkt sei.
Stammtafeln der Grafen von Lenzburg, der Grafen
von Rheinfelden, der Herzége von Zihringen, der
Grafen von Kiburg, der Grafen von Froburg, der
Grafen von Homburg, der Freiherren von Klingen, der
Herren von Hallwil, der Grafen von Habsburg, der
Herzége von Osterreich, der Grafen von Habsburg-
Laufenburg und die entsprechenden Besitzerkarten
(vor allem auf das Gebiet des Aargaus ausgerichtet)
zeigen mit aller Deutlichkeit die Wichtigkeit dieses
Territoriums.

Der reichhaltige Katalog gibt nicht nur viel fiir den
Wissenschafter und Laien her; er bildet speziell fiir
Schulzwecke sehr gutes Unterlagenmaterial und sei
deshalb den Lehrern bestens empfohlen. Aber auch un-
seren Mitgliedern mochten wir diese Arbeit sehr ange-
legen sein lassen.

Die Geschiftsstelle des Burgenvereins nimmt gerne
Bestellungen entgegen; das Buch wird ab Ostern auch
im SchloB Rapperswil zum Bezug aufliegen.

H. Sr.

Der mittelalterliche Adel und seine Burgen
im ehemaligen Fiirstbistum Basel?

Die Burgenforschung, insbesondere die archiologi-
sche, steckt in unserem Land, wie iibrigens auch in den
meisten andern des Alten Kontinents, noch sehr in den
Anfingen. Das zeigt sich schon darin, daB iiber die
Bewohner dieser Anlagen bis heute vollig falsche An-
sichten vorherrschen und deshalb auch immer und im-
mer wieder publiziert werden. So sind kaum in einem
Werk iiber Burgen die Stellung und Aufgabe, die
Pflichten und Rechte des Erbauers und Bewohners
erkannt; dies_hat wiederum zur Folge, daB auch die
Griinde und Uberlegungen, welche zur Errichtung einer
solchen wehrhaften Anlage fiihren muBten, nicht her-

1 W. Meyer, 140. Neujahrsblatt, herausgegeben von der Gesell-
schaft zur Beforderung des Guten und Gemeinniitzigen, Basel
1962

ausgearbeitet wurden. Wer sich beispielsweise einmal
die Miihe nimmt und das einschldgige Werk von Karl
Bosl iiber die Reichsministerialitit der Salier und
Staufer studiert (Schriften der «kMonumenta Germaniae
historica» 10, Stuttgart 1950), kann ermessen, wie kom-
pliziert und vielschichtig dieses eine Problem ist. Er
stellt aber auch mit Schrecken fest, daB} diese Fragen
fiir das Gebiet der Schweiz vom Verfasser in seinem
mehrere hundert Seiten umfassenden, zweibdndigen
Werk auf ganz wenigen Seiten abgetan werden miissen.
Warum dies? Bosl erklirt, daBl ihm fiir das Gebiet un-
serer Heimat die wissenschaftlichen Grundlagen feh-
len, das heiBt, daB sie iiberhaupt noch gar nicht ge-
schaffen worden sind. Dies gibt uns, wenigstens auf
einem kleinen Gebiet, den Hinweis, was ernsthafte
Forschung noch leisten konnte und welche Aufgaben
noch zu erfiillen sind.

Es ist deshalb besonders verdienstvoll, dal W.
Meyer, Basel, seit der letzten Generalversammlung
Mitglied unseres Vorstandes, auf Weihnachten 1961
seine neuesten Untersuchungen auf dem Gebiete der
Burgenforschung in einer 90 Seiten starken Broschiire
der Offentlichkeit vorlegen konnte. Die Arbeit befaBt
sich in einem ersten Teil mit der Geschichte des Adels
von den Anfidngen bis ins 16. Jahrhundert. Dabei zeigt
sich, daB auf Grund der schriftlichen Quellen der
Ursprung der adeligen Familien selten erschlossen
werden kann und daB nur mit der wissenschaftlichen
Spatenarbeit neues Licht zugefiihrt wird. Die Lage ist
um so verzwickter, als beim hohen Adel Familien-
namen erst seit dem 11. Jahrhundert, beim niederen
Adel frithestens im 12. Jahrhundert gebrduchlich wer-
den. Familien dagegen, welche nicht dem Adel an-
gehorten, erhielten sogar erst im 13. Jahrhundert einen
Geschlechtsnamen.

Wohl zu den alten Gaugrafengeschlechtern gehorten
die Grafen von Alt-Homberg (bereits im 13. Jahr-
hundert ausgestorben) und die Grafen von Alt-Thier-
stein, welche im 12. Jahrhundert mit den Grafen von
Pfirt zusammen die Erben des Hauses Saugern waren.
Die nachmals so bedeutenden Grafen von Froburg
(Erben von Alt-Homberg) scheinen aus dem Saargau
zugewandert.

Getrennt davon ist der Basler Stadtadel zu betrach-
ten, dessen Anfinge (wohl dhnlich wie in Ziirich) im
12. Jahrhundert liegen; hier handelt es sich eindeutig
um aus der Unfreiheit durch den bischoflichen Macht-
bereich emporgehobene Ministerialadel (Miinch, Scha-
ler, Marschalk, Reich und Neuenstein).

Mit der Fiihrung eines Familiennamens ist eng die
Benennung der Wohnstitte, der Burg verkniipft, auch
wenn es vielfach kaum maglich ist, zu eruieren, ob der
Name der Familie oder jener der Burg élter ist. Ent-
scheidend ist die Erkenntnis, daB gerade im 13. Jahr-
hundert der Burgbau besonders intensiv war und dal3
speziell der niedere, der Ministerialadel ihn betrieb.
Inwieweit hier die Zentralgewalt der Staufer im Kampf
gegen die Landesfiirsten maBgebend und unmittelbar
beteiligt war, denn Basel lag in der direkten Interessen-
sphére dieser Familie, bedarf noch der nidheren aber
sehr lohnenden Untersuchung.

Neben dem Kampf und der Auseinandersetzung
zwischen Kaiser und Papst spielte sich auf dem Gebiete
des Fiirstbistums noch ein weiterer, fiir den dortigen
Adel nicht minder wichtiger ab, ndmlich jener zwischen
Graf Rudolf von Habsburg und dem Bischof Heinrich
von Neuenburg am See. In diesen Auseinandersetzun-



gen treten uns zum erstenmal mit aller Deutlichkeit
die beiden Ritterbiinde, die Psitticher (nach dem Papa-
gei als Bannerzeichen benannt) und die Sterner (nach
dem Sternbanner so genannt), entgegen. Ahnliche
Biinde existierten als Schutzvereinigungen in Siid-
deutschland, in Ziirich usw. Ihre Bedeutung verebbte
aber im 14. Jahrhundert immer mehr.

In der Folge ergriff der Basler Adel mitsamt dem
Bischof und der Stadt wieder stirker die Partei Habs-
burgs, was im Verlaufe des 14.Jahrhunderts, in der
Zeit der Kdmpfe Osterreichs gegen die Eidgenossen,
sich insofern nachteilig auswirkte, als der Adel in die-
sen Fehden schwere Verluste erlitt, von denen er sich
z. T. nie mehr ganz erholte. Zu diesem Kampf gesellte
sich noch die groBe Pestepidemie von 1349, und 1356
folgte als weiterer Schicksalsschlag das groBe Erd-
beben, wobei nicht nur zahlreiche Burgen sehr stark
beschiddigt wurden, sondern verschiedene Adelige den
Tod fanden.

Das 15. Jahrhundert bedeutete den Niedergang der
feudalen Macht. Allerdings zeigt Meyer deutlich, daf3
es sich nicht gemeinhin um eine Degeneration der ade-
ligen Familien handelte. Die feudale Lebensform war,
vor allem bedingt durch die wirtschaftliche und mili-
tarische Erstarkung der Stadt Basel, iiberholt. Nicht
mehr der Adel entschied die Politik, sondern es war die
Stadt, in deren Dienste ein Teil des Adels trat. Ein
einziges Mal noch hofften einzelne Familien, gegeniiber
der Stadt ihre Machtstellung wieder verstirken zu
konnen. Das war im Zeitpunkt, als die Armagnaken an-
riickten. Wie diese Hoffnung durch den Eingriff der
Eidgenossen bei St. Jakob an der Birs endgiiltig zer-
stort wurde, ist geniigend bekannt.

Das zweite Kapitel ist dem feudalen Lebensbild ge-
widmet. In kurzen Ziigen wird das Wesentliche der
Adelsherrschaft aufgezeigt (Hoher Adel, Niederer Adel,
Lehenswesen, Vasallentum, Stellung der Sippe, Ver-
schwigerung, Erbteilung, Turnier usw.). Insbesondere
auf das Turnierwesen sei hier im speziellen noch ver-
wiesen. 1436 fand in Schaffhausen ein solches Fest
statt, und ein spanischer Ritter beschrieb das ganze
Geschehen in sehr anschaulicher Weise. Turniere dien-
ten einerseits der Erprobung im Beherrschen der
Waffen, anderseits aber bildeten sie den willkommenen
AnlaB zur Geselligkeit von arm und reich, iiberhaupt
von allen Schichten der betreffenden Gegend. Das
Ganze begann in Schaffhausen mit einem groBen Ban-
kett. Am nachfolgenden offiziellen Tanz aber durften
nur die Adeligen reinen Gebliites teilnehmen. Das
heiBt, die Teilnehmer muBten sich iiber beidseits adelige
Eltern sowie Grofeltern ausweisen konnen. Am ersten
effektiven Turniertag fand der Tjost statt, das heilt
der Zweikampf mit der Lanze. Den Hohepunkt bildete
aber der Buhurt des dritten Tages. In diesem Wett-
streit waren alle Teilnehmer in zwei gleiche Haufen auf-
geteilt, und der Kampf spielte sich als Massengefecht
ab, wobei speziell jene Adeligen, welche irgend etwas
auf dem Kerbholz hatten, nicht geschont, sondern arg
verpriigelt wurden.

In direktem Zusammenhang mit dem Turnier stand
das Fehdewesen. Es handelte sich dabei keineswegs um
das gemeinhin noch heute in den Koépfen so vieler
spukende Raubrittertum, sondern die mittelalterliche
Fehde wurzelte im weitverbreiteten Rechtsgrundsatz
der Blutrache, welche wir nicht nur beim Adel, sondern
auch beim freien Bauern (man denke etwa an die aus-
gepriagten Fehden der Eidgenossen des 13.Jahr-

hunderts) feststellen konnen. Die Blutrache mufBte
nicht unbedingt sein, denn durch ein Schiedsgericht
konnte freilich eine Schuld auch mit klingender Miinze
auf dem Weg der BuBe getilgt werden. Das Sippen-
bewuBtsein war aber, wie bereits erwidhnt, sehr stark
entwickelt, und simtliche Angehorige einer Sippe waren
fiir Rachefeldziige verpflichtet. Ja, es schlossen sich oft
mehrere Adelsfamilien zusammen und bildeten die
bekannten Adelsgesellschaften. Als Griinde zu Fehden
seien angefiihrt: ErbschaftsprozeB, Rechtsanspriiche,
Schuldforderungen usw. Zu bedenken ist, daB ja keine
offentliche Polizeigewalt existierte. Das Prinzip der
Selbsthilfe hatte klar die Oberhand. Eine Dekadenz
kann daraus nicht abgeleitet werden; die Form der
Selbsthilfe war vielmehr die urspriingliche. Es ist fest-
zuhalten, daB diese Fehden nur in seltenen Féllen
zahlenmiBig groBes Ausmal} besallen. Man zielte auch
oft nicht auf Tétung des Gegners, sondern hiufig be-
schrinkte man sich auf Gefangennahme zur Gewin-
nung von Losegeld oder auf Verwiistung der feindli-
chen Gebiete und Niederbrennung der Wohnsitze oder
auf Raub der lebenswichtigen Giiter, wie z. B. des
Viehs.

Auch die Ansicht iiber die feudale Wirtschaftsform
bedarf in den meisten Fillen einer erheblichen Korrek-
tur. Die Burgen bildeten sehr oft den Mittelpunkt eines
mehr oder weniger groBen Gutsbetriebes. Im Juragebiet
stand die Viehzucht im Mittelpunkt (als Beispiele
mogen Loéwenburg, Rotberg, Pfeffingen, Neu-Bech-
burg, Bottmingen, Blochmont und Neuenstein erwidhnt
sein). Im dltesten Teil von Neu-Bechburg bestand sogar
eine Sennenkiiche. Es scheint, daB die Adeligen im
Basler Jura eine Art Hirtenleben gefiihrt und dabei
nicht selten sogar selbst Hand im Betrieb angelegt
hitten. Eine groBe Rolle spielte daneben auch die Jagd.
Allerdings scheint die Ansicht, auch das Reh sei ge-
schossen worden, irrig zu sein, denn gerade das Reh
kannte man in unserer Gegend nicht. Es ist erst, wie
die Ausgrabungen in Burgen beweisen, in der Neuzeit
aus dem Norden erneut zugewandert.

Hirtentum und Jagerleben waren dem Adeligen
eigen; die Arbeit der Feldbestellung hingegen lag in
den Hinden der Bauern, welche ihre Produkte in Form
von Zins an die Burgbewohner abzuliefern hatten.

Das letzte Kapitel endlich ist den Wohnstétten des
Adels, den Burgen selbst gewidmet. Es ist nicht leicht,
sich iiber die Burgen im Baselbiet ein klares Bild zu
machen. Die noch erhaltenen Wehrbauten sind durch
die Jahrhunderte stark umgebaut und den jeweiligen
Zwecken angepalBBt worden. Selbst die Ruinen geben
in den seltensten Fillen die Klarheit der Bauentwick-
lung, sondern zeigen Spuren aus verschiedenen Zeiten,
deren Auseinanderhaltung oft sehr miihsam ist. Zu-
verldssige Illustrationen entstammen meist dem 17./18.
oder sogar erst dem 19.Jahrhundert. Sicher ist, daBl
diese Burgen reine Zweckbauten waren, die vor allem
als Behausung und Verwaltungszentrum, welche im
Ernstfall verteidigt werden konnten, dienen mufBten.
Fast in allen Fillen bildete ein turmartiger Bau aus
Jurakalk den Kern. Die iibrigen Bauteile, Behausun-
gen fiir Gesinde und Okonomiegebdude besaBen be-
scheidenere Form, und als Baustoff hatte man héufig
Holz verwendet, weshalb heute bei Ausgrabungen da-
von nur noch bescheidene Spuren gefunden werden.
Neben Hohenburgen auf stotzigen Erhebungen finden
sich auch Wasseranlagen und insbesondere kleine
Dorfburgen, z. B. in Sissach und in Blotzheim; in
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Cceuve und in Oltingen sind noch Spuren solcher klei-
ner Anlagen erkennbar.

Aus den bisher erfolgten Ausgrabungen wird er-
sichtlich, daB3 die Burgen im Durchschnitt mit schwa-
chen Besatzungen und spirlicher Bewaffnung belegt
waren, so dal} sie einer strategischen Aufgabe kaum
hitten gewachsen sein konnen. Auch waren diese klei-
nen Besatzungen nur in der Burg leistungsfihig; auBer-
halb der schiitzenden Mauern besaBen sie, auf sich
selbst angewiesen, nur geringen taktischen Wert.

Interessant ist die verschiedene Burgendichte einzel-
ner Gebiete. Zahlreich waren die Burgen am Westrand
des Gempenplateaus im Blauengebiet und am Nordful}
des Hochjuras. Bescheidener waren das Waldenburger-
tal und das Birstal dotiert. Militdrisch oder verkehrs-
technisch gab es dafiir keine Erkldrung. Dazu kommt,
daB nicht, wie fast immer angenommen wird, die
Dynastenfamilien die Burgen gebaut haben, sondern
daB vielmehr der niedere Adel als Initiant dafiir an-
zusehen ist. Die Landesherren, Bischof und Grafen,
suchten diesen Wehrbau oftmals zu verhindern. So
gelang es dem Bischof durch kaiserlichen ErlaB3 von
1180 wenigstens innerhalb der Stadtmauern den
Burgenbau zu vereiteln. Auch die Grafen von Froburg
hielten die HauensteinstraBe weitgehend burgenfrei.
Burgen niederen Adels wurden demnach insbesondere
dort errichtet, wo die landesherrliche Gewalt schwach
war. Dies war beispielsweise im Gebiet des Blauen so,
wo sich zahlreiche Allodien und Reichslehen direkt in
den Hénden der Ministerialen befanden. Erst im en-
denden 13. und vor allem im 14. Jahrhundert gingen
die Allodialbesitze immer mehr zuriick und wurden
von den Landesherren, aber auch von der Stadt nach
und nach «aufgesogen».

Uberblickt man die Arbeit von W. Meyer als Ge-
samtes, so bildet sie eine duBerst wertvolle Bereicherung
der Kenntnisse tiber den Adel und dessen Behausun-
gen. Wir sind uns wohl bewult, da} das behandelte
Gebiet lokal begrenzt ist, aber es handelt sich um eine
sehr interessante Region, welche unser volles Augen-
merk verdient. Besonders ist zu beriicksichtigen, daf
im Gebiet des Fiirstbistums kein Dynastengeschlecht
von entscheidender Macht residierte, dafl daneben viel
reichsfreies Gut existierte, welches sich im Besitze des
niederen Adels befand, was die Entwicklung der klei-
neren Adelsfamilien absolut forderte. Vieles erscheint
dem Leser dieser Arbeit auBergewohnlich; aber die
Studie ergab sich aus vielen Einzelbeobachtungen an
schriftlichen und archdologischen Quellen. Sie be-

weist, daB vorsichtige und kritische Wiirdigung dieser
Grundlagen noch viel Neues zu zeigen vermag.

Wir mochten die Arbeit unseren Mitgliedern an-
gelegentlichst empfehlen. Sie ist zum Preis von Fr. 4.—
bei unserer Geschiftsstelle zu beziehen. H. Sr.

Aus versandtechnischen Griinden liegen sdmtlichen
«Nachrichten» 1/1962 die Einzahlungsscheine fiir das
Jahr 1962 bei. Wir bitten unsere verehrten Mitglieder,
den Jahresbeitrag so zeitgerecht als moglich zu leisten.
Sie ersparen uns unnétige Mehrarbeit und geben uns
gleichzeitig die fiir unsere Aufgaben zu sehr notwendi-
gen finanziellen Mittel in die Hand. Allen jenen, welche
bereits ihren Beitrag fiir dieses Jahr geleistet haben
oder eine lebensldngliche Mitgliedschaft besitzen, dan-
ken wir sehr und bitten um Verstindnis, wenn aus
technischen Griinden dennoch ein griiner Einzahlungs-
schein beiliegt. Der Vorstand

Literaturecke

E. Baum, Die Burg als dichterisches Motiv bei Goethe, Burgen
und Schlosser, Braubach 1961, Heft 1, S. 16.

H. Bleibrunner, Die Herzogsburg zu Dingolfing, Burgen und
Schlgsser, Braubach 1961, Heft 1, S. 11.

G. Bohm, Erlduterung zum Umbau der Godesburg (Ergdnzung
zu Heft 1960/2), Burgen und Schlosser, Braubach 1961, Heft 1,
S. 13.

R. Hiecke, Die Marksburg, Miinchen-Berlin, 1961.

A. Landgraf, Diirersche Rundbefestigungen in Osterreich, Bur-
gen und Schlosser, Braubach 1961, Heft 1, S. 7.

B. Lorenz/F. Lorenz, Die finanzielle und rechtskundliche Ent-
wicklung des Befestigungswesens in Deutschland bis zum Aus-
gang des Mittelalters, Burgen und Schldsser, Braubach 1961,
Heft 1, S. 1.

W. Meyer, Inventarisation als Voraussetzung der Burgen-
forschung, Burgen und Schldsser, Braubach 1961, Heft 1,
S. 19.

W. Meyer, Die Vorstadtbefestigung von St. Alban, Basler Zeit-
schrift 1961, S. 145.

P. Stinzi, Schweiz und ElsaB3 im Spiegelbild der Burgengeschichte,
Basler Stadtbuch 1962.

H. Sturm, Geschichte der Oberpfalz, Burgen und Schlosser,
Braubach 1961, Heft 1, S. 24.

ART. INSTITUT ORELL FUSSLI AG, ZURICH



	Rittertum
	Schweizerische Dokumente, Hochadel im Aargau
	Der mittelalterliche Adel und seine Burgen im ehemaligen Fürstbistum Basel


